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Merkblatt zur Anwendung des Tarifs zur 
Entschädigung physiotherapeutischer Leistungen im 
Bereich der UV/MV/IV für Patient:innen 

Ab dem 1. Juli 2025 gilt im Bereich der Unfall-, Militär- und Invalidenversicherung 

(UV/MV/IV) ein neuer Tarif für die Physiotherapie. In diesem Merkblatt finden Sie als 

Patient:in die wichtigsten Informationen. 

Sind Sie betroffen? 

Die Tarifänderung betrifft Sie, wenn Ihre physiotherapeutische 

Behandlung von der Unfall-, Militär- - oder 

Invalidenversicherung übernommen wird.  

Was bedeutet der neue Tarif für die Behandlung? 

• Am Inhalt der Behandlung ändert sich nichts.  

• Die Dauer der Behandlung kann sich bei Bedarf ändern. Ihr:e Physiotherapeut:in passt die 

Behandlungsdauer, wenn notwendig, an das Therapieziel an. Wichtig ist, dass die 

Behandlungen nicht ohne Grund länger dauern darf als bisher. Dauert der 

Behandlungstermin länger als bisher, kann es sein, dass weniger Termine notwendig sind, 

um das Therapieziel zu erreichen. Bei einer Langzeitbehandlung ist es möglich, dass 

weniger Behandlungen pro Woche notwendig sind.  

• Die Planung der Behandlungsdauer liegt in der Verantwortung der Physiotherapeut:innen.  

• In der Medizinischen Trainingstherapie (MTT) sind neu bis zu sechs statt bisher zwei 

Kontrolltermine möglich. 

Was bedeutet das für die Physiotherapiepraxis? 

• Für Ihre Physiotherapiepraxis bedeutet die neue Tarifstruktur im Bereich UV/MV/IV eine 

grössere Umstellung. Ab dem 1. Juli 2025 gilt eine komplett neue Tarifstruktur. Für die 

Krankenkasse (KV) ist weiterhin die alte Tarifstruktur gültig.  

• Diese Umstellung kann besonders zu Beginn zu Verzögerungen führen. Dies kann zum 

Beispiel die Terminplanung oder die Rechnungsstellung betreffen.  

Wie wird zukünftig abgerechnet? 

• Neu ist auf der Rechnung ersichtlich, wie viel Zeit für die Behandlung aufgewendet wurde. 

• Ebenfalls ist neu ersichtlich, wieviel Zeit für administrative Arbeiten in Abwesenheit der 

Patient:innen aufgewendet wurde. 

• Der Preis der Behandlung ändert sich und richtet sich neu nach der aufgewendeten Zeit. 

Längere Behandlungen sind somit teurer als kürzere.   
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